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808 - ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR DIE VERSICHERUNG VON MASCHINEN, MASCHINELLEN 
EINRICHTUNGEN UND APPARATEN 

(Fassung 1995) 
 
 
VERSICHERTE GEFAHREN UND SCHÄDEN 
 
1. Schäden an elektrischen Einrichtungen 
 
In teilweiser Abänderung des Artikel 2 (3), lit. a) der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Maschinen, 
maschinellen Einrichtungen und Apparaten erstreckt sich der Versicherungsschutz auf Schäden an den versicherten 
Sachen, die durch Übertragung elektrischer Energie über Leitungen als Folge von Blitzschlag entstehen. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Schäden, die durch ein Brand- oder Explosionsereignis hervorgerufen 
werden, das in Verbindung mit den in Artikel 2 (1), lit. b) der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von 
Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Apparaten oder im vorstehenden Absatz erwähnten Vorkommnissen 
entstanden ist und soweit sich dieses auf die betroffene elektrische Maschine, den elektrischen Apparat oder die 
elektrische Einrichtung erstreckt. 
 
Als von einem vorerwähnten Vorkommnis betroffene elektrische Maschinen, Apparate und Einrichtungen gelten die 
Objekte, welche als selbständige elektrische Einrichtungsgegenstände betrachtet, das heißt als selbständige Einheiten 
benützt werden können, wie z.B. Generatoren, Motoren, Transformatoren, Anlasser, Schalter, Messgeräte, Leitungen 
und dergleichen, Schalter, Messgeräte und Leitungen selbst dann, wenn sie Bestandteile einer kompletten 
Schalteinrichtung sind. 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich jedoch nicht auf Schäden durch Kurzschluss, übermäßige Steigerung der 
Stromstärke, Bildung von Lichtbögen und dergleichen, wenn sie Folgeschäden eines Brand-, Explosions- oder 
sonstigen Schadens im Sinne der Allgemeinen Feuerversicherungs-Bedingungen (AFB) bzw. der Zusatzbedingungen 
für Feuerversicherungen industrieller und gewerblicher Anlagen sind. 
 
2. Fundamente 
 
Für Schäden an den mitversicherten Fundamenten wird nur Ersatz geleistet, wenn sie die Folge eines ersatzpflichtigen 
Schadens an den versicherten Maschinen sind. 
 
3. Feuerraum-Ausmauerungen und Ofenfutter 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Ausmauerungen des Feuerraumes sowie das Ofenfutter. 
 
4. Maschinenöl 
 
Das Öl für die Lagerschmierung der Maschinen ist nicht Gegenstand der Versicherung. 
 
Soferne das Öl die Funktion der Kühlung, Isolation oder Kraftübertragung hat, gilt es nur dann versichert, wenn dies 
besonders vereinbart ist. In diesem Falle werden Schäden an dem versicherten Öl nur im Zusammenhang mit einem 
ersatzpflichtigen Schaden an der versicherten Maschine ersetzt. Bei Bemessung der Entschädigung für das Öl wird die 
Wertminderung infolge Alters, Abnützung oder aus anderen Ursachen in Abzug gebracht. 
 
Der Versicherungsschutz für das Öl in Transformatoren, Schalt- und Messeinrichtungen gilt im vorstehenden Sinne als 
vereinbart. 
 
5. Kühlanlagen, Kühlschränke 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Kühlmittel und Isolationen in Kühlanlagen oder Kühlschränken. 
 
6. Fahrbare Maschinen 
 
Bei den versicherten fahrbaren Maschinen sind Schäden, entstanden durch Zusammenstoß, Entgleisung, Erd- und 
Gewölbeeinbruch, Brücken- und Bahnkörpereinsturz sowie Abrutsch, Absturz, Grubenraum-, Wasser- und 
Schwemmsandeinbruch von der Versicherung ausgeschlossen, auch dann, wenn sie durch ein im Art.2 (1) der 
Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Maschinen, maschinellen Einrichtungen und Apparaten genanntes 
Ereignis verursacht wurden. 
 
7. Raupenfahrzeuge 
 
Schäden an Raupengliedern, Leiträdern und Laufrollen werden nicht ersetzt. 
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8. Schmiedehämmer 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Bär und Chabotte der Schmiedehämmer. 
 
9. Sprengungen 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, entstanden durch Sprengungen an der Arbeitsstelle der 
versicherten Maschinen. 
 
10. Sicherungselemente 
 
Schäden an elektrischen und mechanischen Sicherungselementen, die durch ihre bestimmungsgemäße Funktion 
eintreten, werden nicht ersetzt. 
 
ERSATZLEISTUNG, SELBSTBEHALT 
 
11. Verbrennungskraftmaschinen 
 
Für Zylinderköpfe, Zylinderbüchsen, Kolben und Kolbenböden bei Verbrennungskraftmaschinen wird bei Bemessung 
der Entschädigung die Wertminderung infolge Alters, Abnützung oder aus anderen Ursachen in Abzug gebracht. Die 
Abschreibungsquote beträgt 10 % p. a., maximal 60 %.  
 
12. Röhren, Lampen und Heizelemente 
 
Bei Röntgen-, Ventil-, Radio-, Fernsehbild- und Elektronenröhren sowie bei Beleuchtungs-, Bestrahlungs-, 
Beheizungskörpern und Heizelementen wird bei Bemessung der Entschädigung die Wertminderung infolge Alters, 
Abnützung oder aus anderen Ursachen in Abzug gebracht. 
 
13. Brennerdüsen 
 
Für Brennerdüsen von Öl- und Gasfeuerungsanlagen wird bei Bemessung der Entschädigung die Wertminderung 
infolge Alters, Abnützung oder aus anderen Ursachen in Abzug gebracht. 
 
14. Gasturbinenanlagen 
 
Für alle Teile der Gasturbinen, Gasturboanlagen, zugehörige Gaserzeuger und Freikolbenmaschinen, die 
Temperaturen von über 550 Grad Celsius ausgesetzt sind, sowie Teile von Freikolbenverdichtern, die turnusgemäß 
ausgewechselt werden, wird bei Bemessung der Entschädigung die Wertminderung infolge Alters, Abnützung oder aus 
anderen Ursachen in Abzug gebracht. 
 
15. Wertminderung ersetzter Teile 
 
Bei der Bemessung der Wertminderung von im Schadenfall zu ersetzenden Teilen wird der Wert der ersetzten Teile in 
vollständig eingebautem Zustande zugrunde gelegt. 
 
BETEILIGUNG MEHRERER VERSICHERER 
 
16. Führung 
 
Der führende Versicherer oder seine in der Polizze genannte Geschäftsstelle ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer in Empfang zu nehmen. 
 
17. Prozessführung 
 
Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die gleichen sind, wird folgendes vereinbart: 
 
a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrage seine Ansprüche nur gegen den führenden 

Versicherer und wegen dessen Anteils gerichtlich geltend machen. 
b) Die an der Versicherung mitbeteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig 

gewordene Entscheidung gegenüber dem Versicherungsnehmer sowie die vom führenden Versicherer mit dem 
Versicherungsnehmer nach Streitanhängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an. 
Andererseits erkennt der Versicherungsnehmer den Ausgang eines Rechtsstreites mit dem führenden Versicherer 
auch gegenüber den mitbeteiligten Versicherern als für ihn verbindlich an. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer 
berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf diesen 
zweiten, erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe 
überschritten ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so findet die Bestimmung der lit. b) keine Anwendung. 

 
18. Schadenregulierung bei Zusammentreffen von Maschinenbruch- und Feuerversicherung 
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Wenn gleichzeitig eine Maschinenbruch- und eine Feuerversicherung besteht und strittig ist, ob oder in welchem 
Umfange ein Schaden als Maschinenbruch- oder als Brandschaden anzusehen ist, dann kann der 
Versicherungsnehmer, der Maschinenbruchversicherer oder der Feuerversicherer verlangen, dass die Höhe des 
Maschinenbruchschadens und des Brandschadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Die 
Feststellung ist verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweicht. 
 
Für die Ernennung der Sachverständigen und für die von ihnen zu treffenden Feststellungen gelten die Bestimmungen 
über das Sachverständigenverfahren der Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Maschinen, maschinellen 
Einrichtungen und Apparaten. 
 
Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen die Parteien zu je einem Drittel. 
 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als Teilzahlung den Betrag verlangen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. Steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, inwieweit der Schaden als 
Maschinenbruchschaden oder als Brandschaden anzusehen ist, dann beteiligt sich jeder Versicherer an der Teilzahlung 
vorläufig mit der Hälfte. 
 


